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Sehr geehrter Frau Kölle, 

da Sie Bürger verdächtigen, Straftaten begangen zu haben, selbst wenn die Ermittlungsverfahren 

gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt wurden, besteht der Verdacht, daß Sie geschäftsunfähig sind. 

Ich prüfe zur Zeit daher, ob ich für Sie die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung anregen soll. 

Hierzu erhalten Sie Gelegenheit zur Stellungnahme binnen zwei Wochen. 

Ihre eventuelle Betreuungsbedürftigkeit ist zu prüfen. Ich bitte Sie, ein ärztliches Zeugnis einer 

psychiatrischen Praxis binnen zwei Wochen vorzulegen, auch zur Frage Ihrer Geschäftsfähigkeit. 

Bitte teilen Sie auch mit, ob und welcher Hausarzt Sie behandelt. Es ist eventuell beabsichtigt, 

eine Stellungnahme dieses Arztes einzuholen. Wird er von seiner Schweigepflicht entbunden? 

Falls Sie kein psychiatrisches Geschäftsfähigkeitszeugnis vorlegen, muß Ihre Geschäftsunfähigkeit 

bekanntgemacht werden, denn Geschäftsunfähige dürfen nicht bei der Polizei tätig sein. 

Mit freundlichen Grüßen 
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